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Amt Tessin  
 Gemeinde Thelkow  

 
 

NIEDERSCHRIFT 
über die 

Einwohnerversammlung  
vom 27.11.2023.  

 
 

 
 
Tagungsort:  in der ehemaligen Schulküche Thelkow  
Beginn der Sitzung:  19.00 Uhr  Ende der Sitzung:  20.50 Uhr 
 
Anwesenheit: 

Bürgermeister Herr Skottki     
  
Gäste: Herr Tobias Bölke – WIND-projekt Ingenieur- und 

Projektentwicklungsgesellschaft mbH 
 

Herr Gabriel zum Winkel - WIND-projekt Ingenieur- und 
Projektentwicklungsgesellschaft mbH  
  

ca. 70 Einwohner   
  
von der Verwaltung: Frau Nicole Loerzer – SB Bauamt 
 Frau Jacqueline Bauch – Schriftführer/in 

 
 

      
I. Öffentlicher Teil 
 
Der Bürgermeister, Herr Skottki, eröffnet die Einwohnerversammlung und begrüßt alle 
Anwesenden. 
 
TOP 01.: Allgemeine kommunalpolitische Informationen    
 
Herr Skottki informiert über Folgendes:  
 
 - Information an die Bürger der Gemeinde, dass die Straßenreinigungssatzung noch 
              wirksam ist. Diese ist auch bitte umzusetzen, d. h. die Blätter und Abfälle auf  
              dem eigenen Grundstück sind zu entsorgen.   
           - Gleichzeitig wird ein kleiner Einblick, über die Situation in der Gemeinde, gegeben.  
  ð es werden nur notwendige Maßnahmen durchgeführt, keine großen Bauvorhaben 
      (Bsp. Sanierung der FFW) 
  ð Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 
  ð Gehwege auszubessern 
  ð Fördermittel zu beantragen ist sehr schwierig und umfangreich geworden  
  ð leerstehende Gebäude sollen wieder integriert und nutzungsfähig gemacht  
      werden  
 - die nächsten Jahre werden schwierig und es werden Defizite eingefahren 
 - auf Grund dessen müssen wir andere Quellen öffnen, um nicht bsw. die Steuern und den  
              Hebesatz zu erhöhen; dies ist nicht von der Gemeinde vorgesehen.  
 - deshalb ist es wichtig sich auf erneuerbare Energien einzustellen (Solar und Wind) und  
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              sich breitgefächert aufzustellen    
  
 
 
TOP 02.: Vorstellung eines geplanten Windenergiegebietes in der Gemeinde  
 
Herr Skottki übergibt das Wort an Herrn Bölke und fügt hinzu, dass es sich um eine reine 
Vorstellung und keine Planung handelt und es sind noch keine Beschlüsse oder ähnliches 
gefasst worden.  
Herr Bölke stellt sich und die Firma vor und erläutert: 
  
ð das Unternehmen „WIND-projekt“ zeichnet sich durch seine Begeisterung und Tatendrang für 
    Erneuerbare Energien (EE) seit 1994 aus  
ð Planung, Realisierung und Betrieb von EE-Anlagen & Infrastruktur 
ð Fokus wird auf ganzeinheitliche Versorgung mit grüner Energie von der Bereitstellung 
    bis zur Nutzung gelegt 
ð haben >500 Anlagen mit über 1.600 MW geplant, >330 realisierte Anlagen mit ca. 900 MW  
    und aktuell ca. 150 Anlagen mit ca. 400 MW in der Betriebsführung  
 
ð stellt die Potenzialfläche Wind vor Thelkow-Süd und den Teilflächennutzungsplan „Wind/EE“ 
    kombiniert als Erneuerbare-Energien-Hybridanlage vor 
 
Windpark Thelkow-Süd:  
 - Anzahl der Windenergieanlagen (WEA) für die Gemeinde Thelkow potenziell bis zu 
   11 WEA  
 - Gesamtbauhöhe begrenzt auf 239 m üNN (Bauhöhe der WEA bis max. ca. 200 m) 
 - bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung  
 - Erschließung über Gemeindeflächen  
 
ð möglicher gemeindlicher Nutzen im Lichte des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes  
    (BüGemBeteilG MV)  
    (mögliche vertragliche Festschreibung o.ä. im Lichte des BüGemBeteilG MV): 
 - mögliche Zahlungen gemäß § 6 EEG 
 - mögliche Energiekostenentlastung von Bürger/innen der Gemeinde Thelkow 
 - mögliche Unterstützung von gemeinnütziger Vereinsarbeit in der Gemeinde Thelkow 
 - Sitz der Gesellschaft in der Gemeinde Thelkow 
 - mögliches Angebot einer „Bürger-WEA“ mit Beteiligungsmöglichkeit 
 - Investitionen in öffentliche Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität  
 
ð mögliche Zahlungen gemäß § 6 EEG – Beispiel  
 - jährliche Zahlungen von bis zu 0,2 ct/kWh im Umkreis von 2,5 km an die umliegenden  
              Gemeinden (Flächenabhängig) 
 - und jährliche Zahlung an die Gemeinde Thelkow ca. 165.000,00 € 
 
ð mögliche Energiekostenentlastung von Bürger/innen der Gemeinde Thelkow 
 - Energiekostenentlastung von Bürger/innen des BüGemBetG 
 - Leistungsfähigkeit des Gesamtprojektes gibt Orientierung für Entlastungsbetrag 
 - Beispiel:  
  Aufsetzen eines eigenen Stromtarifs 
  Durchschnittlicher Haushalt: ca. 4.000 kWh/Jahr = Gemeinde Thelkow ca. 200  
  Haushalte 
  Ergäbe ca. 7ct/kWh Energiekostenentlastung = ca. 280 €/Jahr für Beispielhaushalt  
  Die Gemeinde Thelkow kann den Anteil der Zahlungen aus dem Mitteln gemäß § 6 
  EEG gleichermaßen beisteuern. 
  d.h. 200 Haushalte mit 4.000 kWh bei 7 ct/kWh = 55.000,00 € Beitrag 
  insgesamt ca. 560 €/Jahr Energiekostenentlastung des Beispielhaushaltes  
 
ð mögliches Angebot einer „Bürger-WEA“ mit Beteiligungsmöglichkeit 
 - Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger/innen 
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  Beteiligung mit höheren Beträgen über Nachrangdarlehen und jährliche Abrechnung  
  gemäß Betriebsergebnis der „Bürger-WEA“  
  oder  
  Beteiligung mit niedrigen Beträgen über Windsparbuch 
  Eine langfristige, feste Verzinsung durch die Bank  
 
Herr Skottki bedankt sich bei Herrn Bölke für die Präsentation und Darstellung.   
 
 
TOP 03.: Allgemeine Fragen und Hinweise  
 
Das Gebiet wurde im Jahr 2009 durch den Planungsverband Region Rostock als Wind- Energie- 
Gebiet ausgewiesen. Durch das Vorkommen von der Schreiadlerpopulation wurde das Gebiet 
wieder ausgeschlossen. Jetzt hat sich die Situation mit dem Schreiadler verändert? Herr Bölke 
antwortet, dass sich das Bundesnaturschutzgesetz geändert hat, denn der Radius (Tabubereich) 
zum Schreiadler, wurde verkleinert. Die Einwohner sind von der Naturschutzbehörde empört, dass 
diese einfach den Flugradius verringert.  
 
Welchen Nutzen und Entlastungen haben die Bürger/innen voraussichtlich von dem Projekt in der 
Gemeinde Thelkow. Herr Bölke antwortet erneut, dass angestrebt wird, als eine mögliche Form der 
mittelbaren Bürgerbeteiligung in Lichte des BüGemBeteilG MV einen Energiekostenerstattungen 
von zum Beispiel 0,07 ct/kWh umzusetzen für die Haushalte der Gemeinde Thelkow. Das heißt, 
dass die Stromverträge aktuell zum Beispiel mit den „Stadtwerken“, die zu einer entsprechenden 
Zusammenarbeit bereitstehen geschlossen werden müssen, um dort die Entlastung zu erhalten. 
Gleichzeitig könnte die Gemeinde Thelkow eine jährliche Zahlung (gemäß § 6 EEG) erhalten, 
welche ebenfalls im Lichte des BüGemBeteilG MV zu sehen ist und diese in die zukünftige 
Gestaltung der Gemeinde einfließen lassen.    
 
Herr Skottki nimmt Stellung zum Thema und befürwortet dieses Projekt. Die Zahlungen (gemäß § 
6 EEG) sind eine Kannbestimmung. Die Gemeinde hat jetzt noch die Möglichkeit das Projekt 
mitzugestalten.  
 
Die vorgesehenen 11 Windenergieanlagen (WEA) sind gesetzlich an die Lärmbelastung am Tag 
und in der Nacht bei 40 dB gebunden. Die Beleuchtung von den WEA sind nachts nicht 
angeschaltet, nur bei Bewegung, also nicht ununterbrochen.    
 
Laut Herr Skottki, hat die Gemeinde Thelkow somit ihren Beitrag für erneuerbare Energie geleistet.  
 
 
 
 
20.50 Uhr – Der Bürgermeister schließt die Sitzung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           gez. Skottki        gez. Bauch 

Erhard Skottki   J. Bauch 
Bürgermeister   Schriftführer/in 
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